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Accounting News –  
Aktuelles zur Rechnungslegung  
nach HGB und IFRS
erst kürzlich wurde der regierungsentwurf des bilanzrichtlinie-umsetzungs-
gesetzes (bilrug) veröffentlicht. Im schwerpunktartikel unserer aktuellen 
Accounting News stellen wir Ihnen die Kernelemente dieser regu lie rungs-
initiative vor. Anhand von Praxisbeispielen werden die wichtigsten Ände run-
gen in bezug auf bedeutsame befreiungstatbestände und die Anhebung der 
schwel len werte für die handelsrechtlichen größenklassen erläutert; zudem 
wird die Ausweitung des begriffs der umsatzerlöse skizziert. Des Weiteren 
geht der beitrag auf die regelungen des erstanwendungszeitpunkts und auf 
die Möglichkeit einer freiwilligen früheren Anwendung ein.

Darüber hinaus informieren wir sie über die wesentlichen Inhalte der von dem 
International Accounting standards board (IAsb) veröffentlichten Änderungen 
an IAs 1 im rahmen der Disclosure Initiative sowie über die wichtigsten eck-

punkte des entwurfs zu Änderungen des IAs 7 Kapital
flussrechnung.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihre 
Hanne böckem 
Partner, Department of Professional Practice 
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1Topthema

Auswirkungen auf den Jahresabschluss und Lagebericht

Gesetzentwurf des BilRUG veröffentlicht

Knapp 30 Jahre nach der grundlegen-
den europäischen Initiative für einen 
einheitlichen regulierungsrahmen der 
rechnungslegung liegt nun seit dem 
7. Januar 2015 der regierungsentwurf 
des bilanzrichtlinie-umsetzungsgeset-
zes (nachfolgend kurz bilrug) vor. Mit 
dem bilrug sollen die Vorgaben der 
eu-bilanzrichtlinie 2013/34/eu über 
den Jahresabschluss, den konsolidier-
ten Abschluss und damit verbundene 
berichte in deutsches recht umge-
setzt werden. Die Vorgaben der euro-

päischen richtlinie betreffen im 
Wesentlichen den regelungsbereich 
des Hgb und sind gemäß der eu bis 
zum 20. Juli 2015 umzusetzen. Inso-
fern ist mit einer Verabschiedung des 
gesetzes vor diesem Termin zu 
rechnen.

Mit der eu-bilanzrichtlinie wird der 
rechtsrahmen für Jahres- und Kon-
zernabschlüsse überarbeitet und wei-
ter harmonisiert. Damit sollen auch die 
bürokratischen belastungen für kleine 

und mittlere unternehmen verringert 
werden. Außerdem soll das verant-
wortungsvolle unternehmertum durch 
höhere Transparenzanforderungen 
für Zahlungen von unternehmen der 
rohstoffindustrie und der Primärwald-
forstwirtschaft an staatliche stellen 
gestärkt werden.

Nachfolgend werden ausgewählte 
wesentliche Aspekte des gesetz-
entwurfs zum bilrug dargestellt.

Änderung der Befreiungstatbestände
Kapitalgesellschaften, die in den 
Konzernabschluss eines Mutterunter-
nehmens mit sitz in der eu oder dem 
europäischen Wirtschaftsraum (eWr) 
einbezogen sind, können gegenwärtig 
unter den Voraussetzungen des § 264 
Abs. 3 Hgb von der Aufstellung nach 
den ergänzenden Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften sowie von der 
Prüfung und der Offenlegung ihres 
Jahresabschlusses und Lageberichts 
absehen.

eine der sich aus § 264 Abs. 3 Hgb 
ergebenden Anforderungen ist die 
Verpflichtung des Mutterunterneh-
mens zur Verlustübernahme (zum 
beispiel aufgrund eines ergebnis-
abführungsvertrags). Diese Voraus-
setzung soll künftig geändert werden. 
Nach dem bilrug muss sich das 
Mutterunternehmen bereit erklären, 
für die vom Tochterunternehmen 
eingegangenen Verpflichtungen aus 

dem jeweiligen geschäftsjahr einzu-
stehen. eine Verpflichtung zur Ver lust-
übernahme ist damit künftig weder 
ausreichend noch notwendig. statt-
dessen ist die Abgabe einer Patronats-
erklärung oder die Vereinbarung einer 
Nachschussverpflichtung erforderlich. 
Die einstandspflicht muss sich min-
destens auf den Zeitraum der Inan-
spruchnahme der jeweiligen erleichte-
rung beziehen, das heißt, sie muss 
vom Abschlussstichtag bis zum ende 
der gesetzlichen Offenlegungsfrist – 
also bis zu einem Jahr nach dem 
Abschlussstichtag – gelten. ein späte-
res erlöschen der einstandspflicht ist 
unschädlich.

ebenfalls angepasst wird § 264b Hgb, 
die Parallelvorschrift des § 264 Abs. 3 
Hgb für die befreiung haftungsbe-
schränkter Personenhandelsgesell-
schaften. Letztere können die befrei-
ungen künftig dann in Anspruch 
neh men, wenn sie in den Konzernab-

schluss und Konzernlagebericht eines 
persönlich haftenden gesellschafters 
oder eines Mutterunternehmens mit 
sitz in der eu oder dem eWr einbe-
zogen sind. entgegen ursprünglicher 
Überlegungen kann sich das Mutter-
unternehmen laut begründung des 
gesetzentwurfs weiterhin durch den 
eigenen Konzernabschluss und Kon-
zernlagebericht befreien. Neu ist 
jedoch, dass der Konzernabschluss 
eines Mutterunternehmens mindes-
tens drei unternehmen umfassen 
muss, um befreiende Wirkung erlan-
gen zu können.

Anhebung der Schwellenwerte 
für die Größenklassen
Die schwellenwerte für kleine und 
mittlere Kapitalgesellschaften 
werden bezüglich umsatzerlösen 
und bilanzsumme angehoben (siehe 
Tabelle 1). Davon profitieren insbeson-
dere unternehmen, die nach den 
angepassten schwellenwerten 

Tabelle 1: Anpassung der Größenklassen im Jahresabschluss 

Schwellenwerte gemäß § 267 HGB Bilanzsumme (TEUR) Umsatzerlöse (TEUR) Arbeitnehmer

bisher BilRUG bisher BilRUG Unverändert

Kleine Kapitalgesellschaft 4.840 6.000 9.680 12.000 50

Mittelgroße Kapitalgesellschaft 19.250 20.000 38.500 40.000 250
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erstmalig als „klein“ einzustufen sind, 
da sie somit in Zukunft von diversen 
erleichterungen profitieren können – 
beispielsweise im Hinblick auf den 
umfang der erforderlichen Anhang-
angaben und den Wegfall des Lage-
berichts.

Anpassungen – jedoch nicht in bezug 
auf die Höhe der schwellenwerte – 
ergeben sich auch für Kleinstkapital-
gesellschaften nach § 267a Hgb. 
Die bilanzsumme berechnet sich bei 
ihnen künftig unter einbezug freiwillig 
gebildeter aktiver latenter steuern. 
Außerdem werden mit dem bilrug 
bestimmte Ausnahmen vom Anwen-
dungsbereich explizit in § 267a Abs. 3 
Hgb-e aufgeführt. Keine Kleinstkapi-
talgesellschaften sind demnach

•	 Investmentgesellschaften	im	
sinne des § 1 Abs. 11 KAgb,

•	 Unternehmensbeteiligungs
gesellschaften im sinne des 
§ 1a Abs. 1 ubgg und

•	 Unternehmen,	deren	einziger	Zweck	
darin besteht, beteiligungen an 
anderen unternehmen zu erwerben 
sowie die Verwaltung und Verwer-
tung dieser beteiligungen wahrzu-
nehmen, ohne dass sie unmittelbar 
oder mittelbar in die Verwaltung die-
ser unternehmen eingreifen. Dabei 
bleibt die Ausübung der ihnen als 
Aktionär oder gesellschafter zuste-
henden rechte außer betracht.

Im gegensatz zur dritten Ausnahme 
ist der Ausschluss von Investment- 
und unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften nicht neu. unter die neue 
dritte Ausnahme dürften vor allem 
passive Holdinggesellschaften fallen, 
die häufig keine oder nur geringe 
umsatzerlöse erzielen und keine 
oder nur sehr wenige Mitarbeiter 
beschäf tigen. sie stellen daher nach 
den schwellenwerten Kleinstkapital-
gesellschaften dar, dürfen künftig 
jedoch nicht mehr so behandelt wer-
den. bei diesen gesellschaften führt 
das bilrug folglich zum Wegfall 
erheblicher erleichterungen.

Anpassung der Gliederung in der 
Gewinn- und Verlustrechnung
Außerordentliche Erträge und 
Aufwendungen dürfen künftig nicht 
mehr gesondert in der gewinn- und 
Verlustrechnung (guV) dargestellt 
werden und sind damit den übrigen 
Posten zuzuordnen. erforderlich ist 
jedoch eine Angabe von erträgen und 
Aufwendungen von außergewöhn-
licher größenordnung oder bedeutung 
im Anhang. Diese Angabe ist nicht 
deckungsgleich zum bisherigen Pos-
ten in der guV, da sie pro einzelnem 

Posten gefordert wird und beträge 
außergewöhnlicher größenordnung 
bislang zumindest zum Teil in der 
gewöhnlichen geschäftstätigkeit 
enthalten sind.

Die angepassten gliederungen der 
guV nach dem gesamt- und umsatz-
kostenverfahren gemäß § 275 Hgb-e 
sind nachfolgend in Tabelle 2 darge-
stellt. Die bilanzierenden dürfen in der 
guV und der bilanz künftig zusätz-
liche Zwischensummen aufnehmen. 

Tabelle 2: GuV-Gliederung nach § 275 HGB-E (ohne „Davon-Vermerke“)

Gesamtkostenverfahren Umsatzkostenverfahren

 1. umsatzerlöse 1. umsatzerlöse

 2. erhöhung oder Verminderung 
des bestands an fertigen und 
unfertigen erzeugnissen

2. Herstellungskosten der zur 
erzielung der umsatz erlöse 
erbrachten Leistungen

 3. Andere aktivierte eigenleistungen 3. bruttoergebnis vom umsatz

 4. sonstige betriebliche erträge 4. Vertriebskosten

 5. Materialaufwand 5. Allgemeine Verwaltungskosten

 6. Personalaufwand 6. sonstige betriebliche erträge

 7. Abschreibungen 7. sonstige betriebliche 
Aufwendungen

 8. sonstige betriebliche 
Aufwendungen

8. erträge aus beteiligungen

 9. erträge aus beteiligungen 9. erträge aus anderen Wert-
papieren  und Ausleihungen 
des Finanz anlagevermögens

 10. erträge aus anderen Wert-
papieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens

10. sonstige Zinsen und ähnliche 
erträge

 11. sonstige Zinsen und ähnliche 
erträge

11. Abschreibungen auf Finanz-
anlagen und auf Wertpapiere 
des umlaufvermögens

 12. Abschreibungen auf Finanz-
anlagen und auf Wertpapiere 
des umlaufvermögens

12. Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

 13. Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

13. steuern vom einkommen 
und vom ertrag

 14. steuern vom einkommen 
und vom ertrag

14. ergebnis nach steuern

 15. ergebnis nach steuern 15. sonstige steuern

 16. sonstige steuern 16. Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag

 17. Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag
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Begriff der Umsatzerlöse wird 
ausgeweitet
Nach § 277 Abs. 1 Hgb-e werden die 
Umsatzerlöse als erlöse aus dem Ver-
kauf und der Vermietung oder Verpach-
tung von Produkten sowie aus der 
erbringung von Dienstleistungen der 
Kapitalgesellschaft nach Abzug von 
erlösschmälerungen und umsatz-
steuer sowie sonstiger direkt mit 
dem umsatz verbundener steuern 
definiert.

gegenüber der bisherigen Definition 
der umsatzerlöse ergeben sich damit 
folgende Änderungen:

•	 Verwendung	des	Oberbegriffs	
Produkte als Zusammenfassung 
von erzeugnissen und Waren

•	 Wegfall	der	Begrenzung	auf	für	
die gewöhnliche geschäftstätigkeit 
typische erzeugnisse, Waren und 
Dienstleistungen

•	 Explizite	Regelung,	dass	neben	
erlösschmälerungen und umsatz-
steuer auch sonstige direkt mit 
dem umsatz verbundene steuern 
abzuziehen sind

Die meisten Auswirkungen hat der 
Wegfall der begrenzung auf für die 
gewöhnliche geschäftstätigkeit 
typische Waren und Dienstleistungen. 
In der Folge werden aus einem Teil 
der sonstigen betrieblichen erträge – 
wie zum beispiel Kantinenerlöse, 
Miet erlöse aus Werkswohnungen und 
erlöse aus der Personalüberlassung 
eines Industrieunternehmens – künftig 
umsatzerlöse. Zu beachten ist jedoch, 
dass nicht alle Verkäufe zu umsatzer-
lösen führen. so wird der Verkauf von 
Vermögensgegenständen des Anlage-
vermögens im regelfall nicht zu 
umsatz erlösen führen.

Im Zusammenhang mit der umgliede-
rung von sonstigen betrieblichen erträ-
gen in die umsatzerlöse kommt es 
auch zur umgliederung der betreffen-
den Forderungen von den sonstigen 
Vermögensgegenständen in 
die  Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, da Letztere die 
Forderungen aus umsatzgeschäften 

umfassen. ebenso erfolgt im umsatz-
kostenverfahren eine umgliederung 
von sons tigen betrieblichen Aufwen-
dungen in die Herstellungskosten 
der zur Erzielung der Umsatzerlöse 
erbrachten Leistungen.

Bildung einer aus schüttungs ge-
sperr ten Rücklage für phasengleich 
vereinnahmte Beteiligungserträge
Für beteiligungserträge, die erhaltene 
Ausschüttungen übersteigen und für 
die zum bilanzstichtag kein Anspruch 
auf Zahlung besteht, ist nach § 272 
Abs. 5 Hgb-e eine ausschüttungs-
gesperrte rücklage im eigenkapital 
zu bilden. Diese regelung soll aus-
weis lich der begründung des gesetz-
entwurfs insbesondere Fälle pha sen-
gleicher gewinnvereinnahmung 
bei Mutter-Tochter-Verhältnissen 
betreffen.

Fraglich ist jedoch, ob diese Vorschrift 
nicht leerläuft. eine phasengleiche 
gewinnvereinnahmung erfolgt gerade 
deshalb und nur dann, wenn unter den 
von der rechtsprechung (bgH-urteil 
vom 12. Januar 1998, II Zr 82/93) 
entwickelten Voraussetzungen der 
Anspruch auf die Ausschüttung bereits 
zum bilanzstichtag so weitgehend kon-
kretisiert war, dass er als zum Vermö-
gen des gesellschafters gehörig anzu-
sehen ist. es ist zu hoffen, dass hierzu 
im weiteren gesetzgebungsverfahren 
eine Klarstellung erfolgt.

Nutzungsdauer selbst geschaf fener 
immaterieller Vermögens gegen-
stände und des Geschäfts- oder 
Firmenwerts
Kann die Nutzungsdauer selbst 
geschaf fener immaterieller Vermö-
gens gegenstände des Anlagever-
mögens sowie des geschäfts- oder 
Firmenwerts in Ausnahmefällen nicht 
verlässlich bestimmt werden, dann 
erfolgt die planmäßige Abschreibung 
künftig über zehn Jahre. Diese Ände-
rung gilt nur für sachverhalte, die ab 
der erstanwendung des bilrug ent-
stehen.

gleichzeitig wird die Anhangangabe 
zur Nutzungsdauer des geschäfts- 
oder Firmenwerts angepasst. bislang 
sind die gründe für eine Nutzungs-
dauer von über fünf Jahren anzugeben. 
Künftig beschränkt sich die Angabe 
auf eine erläuterung der verwendeten 
Nutzungsdauer.

Umfangreiche Änderungen im 
Hinblick auf Anhangangaben
Die Anhangangaben zu den einzelnen 
Posten der bilanz und guV sind künftig 
zwingend entsprechend der reihen-
folge der einzelnen Posten darzustel-
len. Darüber hinaus kommt es gemäß 
des bilrug zur Anpassung, streichung 
und ergänzung einzelner Anhangan-
gaben. Insgesamt erweitert sich der 
umfang der erforderlichen Anhang an-
gaben. Kleine unternehmen profi tieren 
allerdings von zusätzlichen befreiun-
gen. Mittelgroße und große unterneh-
men müssen dagegen künftig mehr 
angeben.

Neu hinzu kommen zum beispiel fol-
gende Anhangangaben:

•	 Angaben	zu	den	Salden	und	zu	
deren Veränderungen beim 
 Ansatz passiver latenter steuern

•	 Verlagerung	der	Nachtragsbericht
erstattung aus dem Lagebericht in 
den Anhang

•	 Wiedergabe	des	Ergebnisver	wen
dungsvorschlags beziehungsweise 
ergebnisverwendungsbeschlusses 
im Anhang 

unternehmen, für die phasen-
gleiche gewinnvereinnahmun-
gen relevant sind, sollten sich in 
eingaben – gegebenenfalls über 
ihre Verbände – an die gesetzge-
benden Organe dafür einsetzen, 
dass die Verwendungsmöglich-
keit phasengleich vereinnahmter 
beteiligungserträge geklärt wird.

Praxishinweis
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Tabelle 3: Erhöhung der Schwellenwerte für den Konzernabschluss 

Schwellenwerte gemäß § 293 HGB Bilanzsumme (TEUR) Umsatzerlöse (TEUR) Arbeitnehmer

bisher BilRUG bisher BilRUG Unverändert

summenbetrachtung 23.100 24.000 46.200 48.000 250

betrachtung auf basis 
des Konzernabschlusses

19.250 20.000 38.500 40.000 250

Änderung der Befreiungstatbestände

Die Anforderungen an die befreiende 
Wirkung von Konzernabschlüssen 
aus Drittstaaten werden künftig 
unmittelbar in § 292 Hgb-e geregelt. 
Die Konzernabschlussbefreiungs ver-
ordnung fällt daher weg. besonders 
hervorzuheben sind die regelungen 
im Hinblick auf den befreienden 
Kon zernabschluss und Konzernlage-
bericht.

befreiende Konzernabschlüsse können 
wie folgt aufgestellt sein:

•	 nach	Maßgabe	des	Rechts	eines	
Mitgliedstaats der eu beziehungs-
weise Vertragsstaats des eWr oder 
nach gleichwertigen Vorgaben,

•	 im	Einklang	mit	den	IFRS,	wie	sie	
von der eu übernommen wurden,

•	 nach	internationalen	Rechnungs
legungsstandards, die von der eu 
als gleichwertig anerkannt wurden.

gleichwertig sind laut der eu 
(2008/961/eg in der Fassung vom 
11. April 2012) folgende internatio-
nale rechnungslegungsstandards:

•	 IFRS,	wie	vom	IASB	heraus
gegeben,

•	 USGAAP,

•	 kanadische	Rechnungslegungs
vorschriften

•	 chinesische	Rechnungslegungs
vorschriften,

•	 japanische	Rechnungslegungs
vorschriften,

•	 südkoreanische	Rechnungs
legungsvorschriften und

•	 für	Geschäftsjahre,	die	vor	dem	
1. Januar 2015 beginnen, indische 
rechnungslegungsvorschriften.

Der befreiende Konzernlagebericht 
muss nach Maßgabe des rechts eines 
Mitgliedstaats der eu beziehungs-
weise. Vertrags staats des eWr oder 
nach gleichwer tigen Vorgaben erstellt 
und ebenso wie der Konzernabschluss 
geprüft sein. Die Prüfungspflicht ist 
abweichend von der Konzernabschluss-
befreiungsverordnung neu in den 
geset zentwurf aufgenommen worden.

ebenfalls angehoben werden die 
schwellenwerte für die größenab-
hängige Befreiung von der Pflicht zur 
Aufstellung des Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts nach § 293 
Hgb (siehe Tabelle 3). gleichzeitig 
wird der umfang der Anwendungs-
ausschlüsse erweitert. Künftig darf die 
größenabhängige befreiung auch dann 
nicht in Anspruch genommen werden, 
wenn eines der verbundenen unter-
nehmen ein Kreditinstitut, Finanz-
dienst leistungsinstitut, Versicherungs-
unternehmen oder Pensionsfonds ist.

Konsolidierung
bei der erstmaligen Aufstellung 
eines Konzernabschlusses bezie-
hungsweise der erstmaligen Ein-
beziehung eines Tochterunterneh-
mens, gemein schafts unternehmens 
oder assozi ierten unternehmens 
sind die Wert ansätze zum Zeitpunkt 
der ein be zie hung des jeweiligen 
 unter nehmens zugrunde zu legen. 
eine Differenzierung zwischen freiwil-

liger und verpflichtender Aufstellung 
eines Konzernabschlusses erfolgt 
nicht mehr, sodass die buchwerte aus 
dem frei willigen Konzernabschluss 
fortgeführt werden können.

Die Vorschrift zur Auflösung eines 
passivischen Unterschiedsbetrags 
in § 309 Abs. 2 Hgb wird komplett 
neu gefasst. Künftig besteht ein Wahl-
recht, den passivischen unterschieds-
betrag dann aufzulösen, wenn die 
ergebniswirksame Vereinnahmung 
den allgemeinen bewertungsgrund-
sätzen und -methoden entspricht. 
Aussagen dazu, wann diese Voraus-
setzungen vorliegen, enthält der 
gesetzentwurf nicht. grundsätzlich 
erscheint es jedoch sachgerecht, eine 
Auflösung – wie bislang – zuzulassen, 
wenn erwartete Aufwendungen ein-
getreten sind beziehungsweise ein 
erwarteter gewinn realisiert wurde.

Ausweisänderungen im Konzern-
abschluss
Mit dem bilrug wird klargestellt, 
dass die besonderen bestimmungen 
für haftungsbeschränkte Personen-
gesellschaften nach § 264c Hgb 
auch im Konzernabschluss gelten. 
Dies betrifft zum beispiel den Ausweis 
des eigenkapitals sowie von Auslei-
hungen, Forderungen und Verbindlich-
keiten gegenüber gesellschaftern.

Die Ausnahmeregel für den zusam-
men gefassten Ausweis der Vorräte 
im Konzernabschluss (§ 298 Abs. 2 
Hgb) entfällt künftig. Zudem wird mit 
dem begriff „nicht beherrschende 
Anteile“ eine feste bezeichnung für 
den Ausgleichsposten für die Anteile 
anderer gesellschafter eingeführt.

Auswirkungen auf den Konzernabschluss und Konzernlagebericht
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Erweiterung der Angaben im 
Konzernanhang
Die Änderungen im Konzernanhang 
vollziehen sich weitgehend spiegel-
bildlich zu denjenigen im Jahres-
abschluss. Darüber hinaus werden 
zusätzliche Angaben neu aufge-
nommen, die gegenwärtig bereits 
für den Jahresabschluss gelten, wie 
zum beispiel Name, sitz und rechts-
form der unternehmen, deren unbe-
schränkt haftender gesellschafter 
das Mutterunternehmen oder ein in 
den Konzernabschluss einbezogenes 
unternehmen ist.

Insgesamt steigt die Anzahl der Anga-
ben an, jedoch fallen auch einzelne 
weg. In Zukunft ist bei an Organmit-
glieder gewährten Krediten und Vor-
schüssen beispielsweise nicht mehr 
über Zinssätze und wesentliche 
bedingungen zu berichten. Außerdem 
entfallen Angaben zu marktunüblichen 
geschäften, sobald die betroffenen 
unternehmen in den Konzernab-
schluss einbezogen werden – das 
heißt, es wird nicht mehr auf einen 
100%igen Anteilsbesitz abgestellt.

Ergänzung des Konzernlageberichts
Künftig ist im Konzernlagebericht auf 
für das Verständnis der Lage des 
Konzerns wesentliche Zweignieder-
lassungen der insgesamt in den Kon-
zernabschluss einbezogenen unter-
nehmen einzugehen. Darüber hinaus 
müssen Mutterunternehmen, die 
eine Aktiengesellschaft im sinne des 
§ 289a Hgb darstellen, gemäß des 
bilrug auch eine erklärung zur unter-
nehmensführung im Konzern abgeben. 
Diese erklärung kann wahlweise als 
gesonderter Abschnitt in den Konzern-
lagebericht aufgenommen oder auf 
der Internetseite öffentlich zugänglich 
gemacht werden.

Offenlegung

Zahlungsbericht und Konzernzahlungsbericht

erstanwendung

gemäß des bilrug müssen die 
gesetzlichen Vertreter der Kapital-
gesellschaft unter anderem den fest-
gestellten oder gebilligten Jahres-
abschluss, Konzernabschluss, Lage-
bericht, Konzernlagebericht und die 

bestätigungsvermerke beziehungs-
weise Versagungsvermerke innerhalb 
eines Jahres nach dem Abschluss-
stichtag in deutscher sprache und 
elektronischer Form beim bundes-
anzeiger einreichen. Die einreichung 

ungeprüfter Abschlüsse – bei beste-
hender Prüfungspflicht – oder nicht 
festgestellter Abschlüsse reicht daher 
künftig nicht mehr zur Fristwahrung 
aus.

große unternehmen und unter neh-
men  von öffentlichem Interesse, die 
in der rohstoffindustrie oder der Pri-
märwaldforstwirtschaft tätig sind, 
müssen künftig jährlich einen geson-

derten bericht erstellen und veröffent-
lichen. sind die unternehmen in einen 
Konzernabschluss einbezogen, dann 
erfolgt die berichterstattung auf kon-
solidierter basis. In dem bericht 

müs sen Zahlungen an staatliche 
stellen aufgeführt sein. Ziel ist dabei 
die erhöhung der Transparenz sowie 
die eindämmung von Korruption.

Mit Ausnahme der regelungen zum 
Zahlungsbericht beziehungsweise 
Konzernzahlungsbericht sind die 
Änderungen des bilrug erst in 
geschäftsjahren anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2015 begin-
nen. eine freiwillige vorzeitige Anwen-
dung ist erstmalig in geschäftsjahren 
möglich, die nach dem 31. Dezember 
2014 beginnen. In diesem Fall sind 
die neuen Vorschriften vollständig 
vorzeitig anzuwenden.

unabhängig davon dürfen die Ände-
rungen hinsichtlich der größenklassen 
und größenabhängigen befreiung im 
Konzernabschluss sowie der umsatz-

erlöse bereits erstmalig freiwillig – 
aber nur zusammen – für geschäfts-

jahre angewendet werden, die nach 
dem 31. Dezember 2013 beginnen.

Die erstanwendung des bilrug ist für geschäftsjahre, die nach dem 
31. Dezember 2015 beginnen, verpflichtend vorgeschrieben. es besteht 
jedoch die Möglichkeit, die regelungen bereits freiwillig vorzeitig anzu-
wenden. Dabei stellt sich die Frage, ob dies nur die größenbezogenen 
Änderungen in Verbindung mit der Änderung der umsatzerlöse betreffen 
soll oder ob das gesamte bilrug vorzeitig angewendet werden soll. Die 
unternehmen sollten sich daher zeitnah kritisch mit den Änderungen sowie 
deren Auswirkungen auf den Abschluss und die internen Prozesse ausein-
andersetzen, um den jeweiligen erstanwendungszeitpunkt festzulegen.

Praxishinweis
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2 IFrs-rechnungslegung

Änderungen an IAS 1 im Rahmen der Disclosure Initiative  
des IASB

Welche Informationen sind in einem 
IFrs-Abschluss notwendig, welche 
überflüssig und welche sogar störend? 
bezüglich dieser Fragen herrschen 
zwischen den einzelnen Akteuren 
(Abschlussersteller, Abschlussprüfer, 
regulatoren und Nutzer) nicht selten 
unterschiedliche Meinungen.

Mit der am 18. Dezember 2014 ver-
öffentlichten Anpassung an IAs 1 – 
Disclosure Initiative: Amendments to 
IAs 1 („Amendment“) – will das Inter-
national Accounting standards board 
(IAsb) die Darstellung im Abschluss 
verbessern. Angaben sollen künftig 
relevanter und unternehmensspezi-
fischer werden; ersteller sollen sich 
auf das gesamtbild konzentrieren. 
unwesentliche Angaben sind nicht 
erforderlich, auch wenn sie in einem 
IFrs explizit vorgeschrieben sind. Die 
Änderungen an IAs 1 sollen damit zur 
Verbesserung der Transparenz und 
zur Vermeidung der Informations über-
flutung der Adressaten beitragen. Das 
Amendment ist  erstmalig in geschäfts-
jahren anzuwenden, die am oder nach 
dem 1. Januar 2016 beginnen. eine 
 frühere Anwendung ist zulässig, setzt 
jedoch ein eu-endorsement voraus. 
Angaben zur erstmaligen Anwen-
dung beziehungsweise zur künftigen 
Anwen dung des Amendments sind 
ausdrücklich nicht erforderlich.

Nachfolgend werden die Inhalte des 
Amendments im einzelnen dargestellt.

Konzept der Wesentlichkeit
Die IFrs beziehen das Konzept der 
Wesentlichkeit nicht nur auf die 
Anwendung der rechnungslegungs-
methoden (IAs 8), sondern auch auf 
Darstellungsfragen und Angaben 
(IAs 1). Das Amendment enthält 
dazu folgende Klarstellungen:

•	 Nützliche	Informationen	dürfen	
nicht durch zu hohe Aggregationen 
oder durch zu viele unwesentliche 
Informationen verschleiert werden.

•	 Der	Wesentlichkeitsgrundsatz	ist	
sowohl auf die primären Abschluss-
bestandteile (bilanz, gesamtergeb-
nisrechnung, Kapitalflussrechnung, 
eigenkapitalveränderungsrechnung) 
als auch auf den Anhang anzuwen-
den.

•	 Auch	wenn	ein	Standard	eine spe
zifische Angabe fordert, ist eine 
beurteilung vorzunehmen, ob diese 
Angabe wesentlich ist und somit 
darüber berichtet werden muss. 
eine solche Wesentlichkeitsein-
schätzung ist auch dann vorzuneh-
men, wenn ein standard bestimmte 
„Mindest“-Angaben fordert.

•	 Gleichzeitig	sollen	jedoch	auch	
zusätzliche Informationen ange-
geben werden, wenn sie wichtig 
für das Verständnis der Abschluss-
adressaten sind – unabhängig 
davon, ob diese Angabe von einem 
spezifischen standard vorgeschrie-
ben wird.

Untergliederung von Posten und 
Einfügen von Zwischensummen
IAs 1 regelt, welche Posten in der 
bilanz sowie in der gewinn- und Ver-
lustrechnung separat auszuweisen 
sind. In der Praxis wurden diese rege-
lungen teilweise als vorgeschriebene 
Mindestgliederung aufgefasst, die 
weder eine weitere untergliederung 
zulässt noch erfordert. 

Das Amendment stellt klar, dass auch 
diese Posten nur darzustellen sind, 
wenn sie wesentlich sind. gleichwohl 
kann es geboten sein, bestimmte 
Posten in den primären Abschluss-
bestandteilen weiter zu untergliedern. 
Dies ist dann der Fall, wenn in der spe-
zifischen unternehmenssituation die 
weitergehende untergliederung not-
wendig ist, um die entscheidungs-
nützlichkeit für den Abschlussadres-
saten zu gewährleisten. so mag es 
beispielsweise geboten sein, den 
Posten „sachanlagevermögen“ in 
weitere Posten in der bilanz zu unter-
gliedern (grundstücke, gebäude, 
technische Anlagen und Maschinen).

Darüber hinaus enthält das Amend-
ment neue Vorschriften zur Darstel-
lung von Zwischensummen. beim 
einfügen von Zwischensummen in 
der bilanz und in der gesamtergebnis-
rechnung ist darauf zu achten, dass 
diese aus den dargestellten Posten in 
der bilanz/gesamtergebnisrechnung 
resultieren, in Übereinstimmung mit 
den IFrs ermittelt und nicht prominen-
ter angegeben werden als die nach 
IFrs vorgesehenen summen. Ferner 
müssen die bezeichnungen der zusätz-
lichen Zwischensummen verständlich 
und in Übereinstimmung mit ihrem 
Inhalt sein. Zudem sind die Zwischen-
summen stetig von Periode zu Periode 
auszuweisen.

Reihenfolge der Anhangangaben
In der Praxis wurde IAs 1.114 zum Teil 
dahin gehend missverstanden, dass 
dieser eine bestimmte reihenfolge 
der Anhangangaben verpflichtend 
vorschreibt. Aus diesem grund stellt 
das IAsb nunmehr klar, dass die in 
IAs 1.114 dargestellte reihenfolge 
lediglich ein beispiel dafür ist, wie 
ein Abschlussersteller seine Anhang-
an gaben ordnen kann. Diese reihen-
folge ist nicht verpflichtend. so wird 
betont, dass es dem unternehmen 
im rahmen von Verständlichkeit und 
Vergleichbarkeit des Abschlusses 
offensteht, den Anhang nach einer 

Der gesamte IFrs-Abschluss 
inklusive Anhang ist dahin gehend 
zu überprüfen, ob alle berichteten 
Informationen wesentlich sind. 
Dies gilt auch für Informationen, 
die von einem spezifischen stan-
dard als Mindestangabe gefordert 
sind. Über unwesentliche Infor-
mationen ist weder in den primä-
ren Abschlussbestandteilen noch 
im Anhang zu berichten.

Praxishinweis: wesentlichkeit
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anderen systematischen reihenfolge 
zu gliedern. beispielsweise kann es 
sinnvoll sein, zusammenhängende 
Angaben zu gruppieren und diese 
nach ihrer relevanz zu sortieren.

Darstellung der wesentlichen 
Rechnungslegungsmethoden
Durch die streichung von beispielen in 
IAs 1, die sich in der Praxis als wenig 
hilfreich erwiesen haben, stellt das 
IAsb klar, dass die Identifizierung der 
anzugebenden wesentlichen rech-
nungslegungsmethoden nur individu-
ell anhand der spezifischen unterneh-
mens situation vorgenommen werden 
kann.

Ausweis von sonstigen Ergebnis-
effekten aus der Anwendung der 
Equity-Methode
Die Posten des sonstigen ergebnisses 
sind aktuell bereits in zwei Gruppen 
getrennt voneinander darzustellen: 
zum einen solche Posten, die später 
einmal in die gewinn- und Verlustrech-
nung umgegliedert werden, und zum 
anderen diejenigen Posten, die nie 
umgegliedert werden. Innerhalb dieser 
beiden gruppen sind die Posten ihrer 
Art nach separat darzustellen (zum 
beispiel Veränderung der Neubewer-
tungsrücklage, Neubewertungen von 
leistungsorientierten Versorgungs-
plänen etc.).

bislang ist fraglich, wie Anteile am 
sonstigen ergebnis von nach der 
equity-Methode bewerteten unter-
nehmen darzustellen sind:

1. sind sie je gruppe in nur einer 
separaten Zeile abzubilden – das 
heißt ohne weitere Aufgliederung 
der unterschiedlichen Inhalte? 

2. sind sie zusammen mit den ergeb-
nisanteilen für die konsolidierten 
unternehmen darzustellen?

3. sind sie getrennt von den ergebnis-
anteilen der konsolidierten unter-
nehmen aufzuführen – aber in ihren 
einzelnen bestandteilen?

Im rahmen des Amendments wird 
klargestellt, dass die sonstigen 
ergeb niseffekte aus der Anwendung 
der equity-Methode je gruppe in einer 

eigenen Zeile abzubilden sind. Diese 
Vorgehensweise ist im folgenden 
beispiel illustriert. 

In der Praxis bildet häufig die zusammenfassende Darstellung der wesent-
lichen angewandten rechnungslegungsmethoden ein separates Kapitel zu 
beginn des Anhangs. Das IAsb stellt klar, dass die Darstellung nicht ver-
pflichtend in einem eigenen Abschnitt zu beginn des Anhangs erfolgen 
muss, sondern bestandteil anderer Anhangangaben sein kann.

somit können beispielsweise die rechnungslegungsmethoden 

•	 in	einem Abschnitt entweder zu beginn oder am ende des Anhangs

 oder

•	 den	einzelnen	Anhangangaben	zugeordnet	dargestellt	werden.

Zudem können zum beispiel die einzelnen Anhangangaben 

•	 in	der	Reihenfolge	ihres	Auftretens	in	den	primären	Abschluss
bestandteilen

 oder 

•	 nach	ihrer	Relevanz	für	das	Unternehmen	angeordnet	werden.

Praxishinweis: reihenfolge der anhangangaben

Sonstiges Ergebnis

Posten, die später nicht in die GuV umgegliedert werden TEUR

Neubewertungen nach IAs 19 1.000

Neubewertungen nach IAs 16 2.000

ergebnisanteil nach der equity-Methode 300

3.300

Posten, die später gegebenenfalls  
in die GuV umgegliedert werden

Währungsumrechnung 4.000

Cash Flow Hedges 5.000

ergebnisanteil nach der equity-Methode 900

9.900

Sonstiges Ergebnis gesamt 13.200

beisPiel: ausweis von sonstigen ergebniseffekten aus der anwen
dung der equityMethode (ohne darstellung latenter steuern)
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Die in dieser Form dargestellten 
ergebnisanteile nach der equity-
Methode können damit Komponenten 
unterschiedlicher Art beinhalten (zum 
beispiel kann der ergebnisanteil in 
Höhe von Teur 300, der später nicht 

in die guV umgegliedert wird, sowohl 
Neubewertungen nach IAs 19 als auch 
Neubewertungen nach IAs 16 beinhal-
ten). Die Komponenten müssen nicht 
aufgegliedert werden. Zudem stellt 
das Amendment klar, dass die ergeb-

nisanteile aus der equity-Methode 
nach steuern und nach Abzug nicht 
beherrschender Anteile anzugeben 
sind (vergleiche IAs 1.bC54L).

IASB veröffentlicht Änderungen an IFRS 10, IFRS 12 
und IAS 28 Investment Entities

Proposed Amendments to IAS 7 – IASB veröffentlicht einen 
Entwurf zu Änderungen an IAS 7 Kapitalflussrechnung

Am 18. Dezember 2014 hat das IAsb 
den Änderungsstandard „Investment 
entities: Applying the Consolidation 
exception (Amendments to IFrs 10, 
IFrs 12 and IAs 28)“ veröffentlicht. 

Die Änderungen dienen zur Klärung 
verschiedener Fragestellungen in 
bezug auf die Anwendung der Aus-
nahme von der Konsolidierungspflicht 
nach IFrs 10, wenn das Mutterunter-
nehmen die Definition einer „Invest-
mentgesellschaft“ erfüllt. Demnach 
sind Mutterunternehmen auch dann 
von der Pflicht zur Konzernabschluss-
erstellung befreit, wenn das überge-
ordnete Mutterunternehmen seine 
Tochterunternehmen nicht konsoli-
diert, sondern zum beizulegenden 
Zeitwert nach IFrs 10 bilanziert.

bezogen auf die bilanzierung von Toch-
terunternehmen einer Investment-
gesellschaft wird nunmehr wie folgt 
differenziert: Tochterunternehmen, die 
selbst Investmentgesellschaften sind, 
sind – dem allgemeinen grundsatz der 
Investment entity exception folgend – 
zum beizulegenden Zeitwert zu bilan-
zieren. Dagegen sind Tochterunter-
nehmen, die selbst keine Invest ment-
gesellschaften darstellen, jedoch 
Dienstleistungen erbringen, die sich 
auf die Anlagetätigkeit des Mutter-
unternehmens beziehen und damit als 
Verlängerung der Tätigkeit des Mutter-
unternehmens zu betrachten sind, zu 
konsolidieren. 

schließlich wird klargestellt, dass ein 
Investor, der nicht die Definition einer 
Investmentgesellschaft erfüllt und die 

equity-Methode auf ein assoziiertes 
unternehmen oder ein Joint Venture 
anwendet, die bewertung zum beizu-
legenden Zeitwert beibehalten kann, 
die das beteiligungsunternehmen auf 
seine beteiligungen an Tochterunter-
nehmen anwendet.

Zudem sehen die Änderungen vor, 
dass eine Investmentgesellschaft, 
die alle ihre Tochterunternehmen zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet, die 
nach IFrs 12 vorgeschriebenen Anga-
ben zu Investmentgesellschaften zu 
leisten hat.

Die Änderungen sind – vorbehaltlich 
einer Übernahme in eu-recht – erst-
mals für geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen.

Im rahmen seiner Initiative zu Anga-
ben (Disclosure Initiative) hat das IAsb 
am 18. Dezember 2014 einen entwurf 
zu Änderungen an IAs 7 Kapitalfluss
rechnung veröffentlicht (exposure 
Draft eD/2014/6). Die 2013 begonnene 
Initiative hat das übergeordnete Ziel, 
Darstellungs- und Angabevorschriften 
in verschiedenen IFrs zu verbessern 
und zu vereinfachen. Konkrete Zielset-
zung der vorgeschlagenen Änderun-
gen zu IAs 7 Kapitalflussrechnung ist 
die Verbesserung der Informationen 

für die Abschlussadressaten zur 
Fremdfinanzierungstätigkeit des 
unternehmens und zu dessen Liqui-
ditätssituation.

Detailliertere Informationen zur 
Fremd finanzierung sollen durch 
eine neuartige Überleitungsrechnung 
erreicht werden. Diese Überleitungs-
rechnung bezieht sich auf Fremdkapi-
tal-bilanzposten, deren zugehörige 
Zahlungsmittelzu- oder -abgänge 
innerhalb des Cashflows aus der 

Finanzierungstätigkeit ausgewiesen 
werden oder ausgewiesen werden 
können. In der Überleitungsrechnung 
sollen die eröffnungsbilanzwerte, die 
Veränderungen während der rech-
nungsperiode sowie die schlussbilanz-
werte dargestellt werden. Zahlungs-
wirksame Veränderungen sind von 
zahlungsunwirksamen zu unterschei-
den. Die zahlungsunwirksamen Verän-
derungen sind wiederum mindestens 
in solche aus unternehmenserwerben 
und sonstigen zu unterteilen. 
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beispiel für eine Überleitungsrechnung (vorgeschlagene Note e in den Illustrative examples):

Tabelle 4: Components of financing activities (excluding equity) 

Schwellenwerte gemäß § 293 HGB 31. 12. 20X1 Cashflow Non-cash changes 31. 12. 20X2

Acquisition New leases

Long term borrowings 1.040 250 200 — 1.490

Lease liabilities — – 90 — 900 810

Long term debt 1.040 160 200 900 2.300

Die ermittlung der erforderlichen 
Informationen für eine konsolidierte 
Darstellung kann sich in der Praxis, 
insbesondere bei mehrstufigen 
Konzernen, als aufwendig erweisen.

Detailliertere Informationen zur 
Liquiditätssituation sollen durch 
zusätzliche Angaben zu Zahlungs-
mitteln und Zahlungsmitteläquiva-
lenten mit beschränkungen erreicht 
werden: Künftig sollen nicht nur tat-
sächlich verfügungsbeschränkte 
beträge angegeben werden, sondern 
auch solche, die zwar grundsätzlich 
verfügbar sind, aber die entscheidung 
des unternehmens zur Verwendung 
dieser beträge beeinflussen können. 
Hierzu gehören unter anderem steuer-
schulden, die aus der rückführung 
ausländischer Zahlungsmittel oder 
Zahlungsmitteläquivalenten resultie-
ren. Denn die ausländischen Mittel 
sind zwar grundsätzlich verfügbar, 
ihre Verwendung für die Finanzierung 
kann aber aus ökonomischen gründen 
wegen der entstehenden steuerbelas-
tung unvorteilhaft sein. Auch die erhe-
bung derartiger sachverhalte kann für 
die bilanzierenden zu einem erhöhten 
erstellungsaufwand führen.

ein erstanwendungszeitpunkt wird 
noch nicht vorgeschlagen, eine 
vorzeitige Anwendung soll jedoch 
gestattet werden. es ist vorgesehen, 

dass die Änderungen an IAs 7 
 prospektiv anzuwenden sein sollen. 

Die Kommentierungsfrist für den 
entwurf endet am 17. April 2015.

Den intendierten Verbesserungen für die Abschlussadressaten steht ein 
erhöhter Aufwand für die erhebung der erforderlichen Informationen sei tens 
des bilanzierenden gegenüber. Dies gilt insbesondere für die erstellung der 
Überleitungsrechnung von Fremdkapital-bilanzposten, in der die bewegun-
gen der Periode auch in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame 
beträge zu unterteilen sind. 

Praxishinweise

Im rahmen seiner Disclosure Initiative veröffentlicht das IAsb einen ent-
wurf von Änderungen zu IAs 7 Kapitalflussrechnung. Diese sollen zu einer 
Verbesserung der Informationen für Investoren im Hinblick auf die Fremd-
finanzierung sowie die Liquidität eines unternehmens führen.

Vorgeschlagen werden insbesondere eine Überleitungsrechnung von 
Fremdkapital-bilanzposten sowie erweiterte Angaben zu rechtlich oder 
wirtschaftlich verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln und Zahlungs-
mitteläquivalenten.

Der beabsichtigten Verbesserung der Informationslage für die Adressa-
ten wird vielfach ein erhöhter erstellungsaufwand bei den bilanzierenden 
gegenüberstehen.

kurz gefasst
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3 Veranstaltungen

Umsatzsteuer 2015 – Aktuelle Brennpunkte

Die Veranstaltung informiert über die 
aktuellen entwicklungen im bereich 
der umsatzsteuer, wobei Neuerungen 
der gesetzeslage und ausgewählte 
entscheidungen des eugH und bFH 
sowie ihre Interpretation durch die 
deutschen Finanzgerichte im Vorder-
grund stehen. es werden typische 
Fallstricke behandelt und Lösungs-
vorschläge aufgezeigt. ergänzt wird 
dieser Überblick durch die Darstellung 
ausgewählter Verwaltungsanwei-
sungen. 

Dienstag, 3. März 2015, 
Frankfurt am Main, in den 
 geschäftsräumen von KPMg

Dienstag, 3. März 2015, 
Köln, in den geschäftsräumen 
von KPMg

Mittwoch, 4. März 2015, 
braunschweig, in den 
 geschäftsräumen von KPMg

Donnerstag, 5. März 2015, 
göttingen, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Donnerstag, 5. März 2015, 
bielefeld, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Dienstag, 10. März 2015, 
Dortmund, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Dienstag, 10. März 2015, 
München, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Mittwoch, 11. März 2015, 
Hannover, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Mittwoch, 11. März 2015, 
Mannheim, in den geschäfts-
räumen von KPMg

terMine / veranstaltungsorte

Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an 
Leiter/-innen steuern, Leiter/-innen 
der umsatzsteuerabteilung und des 
Controllings von unternehmen sowie 
an steuerreferenten und Fachspezia-
listen umsatzsteuer.

Anmeldung
Weitere Informationen sowie den 
Link zur Anmeldung finden sie hier. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung 
beträgt 200 euro zzgl. ust. pro Person.
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4 Veröffentlichungen

An dieser stelle informieren wir sie 
regelmäßig über aktuelle KPMg-Pub-
likationen auf dem gebiet der handels-
rechtlichen und internationalen rech-
nungslegung. 

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Veröffentlichungen zu HGB

Finanz-
instrumente

Handelsrechtliche behandlung von 
Kreditderivaten im Nichthandels-
bestand – erläuterungen zum ent-
wurf der Neufassung von IDW ers 
bFA 1 n. F.

WPg 2/2015, 
s. 57–65

Wolfgang Weigel,  
Michael bär,  
Michael Vietze

Rückstellungen rekultivierungsverpflichtungen und 
Deponienachsorge im handels recht-
lichen Jahresabschluss (Teil 1)

Ir 9/2014,  
s. 197–201

Prof. Dr. Markus Häfele, 
Jan schmeisky,  
Prof. Dr. Helge schmeisky

Rückstellungen rekultivierungsverpflichtungen und 
Deponienachsorge im handelsrecht-
lichen Jahresabschluss (Teil 2)

Ir 10/2014, 
s. 222–224

Prof. Dr. Markus Häfele, 
Jan schmeisky,  
Prof. Dr. Helge schmeisky

Links zu internationalen KPMg-Veröffentlichungen:

IFRS Newsletter

Banking IFrs Newsletter:  
banking – issue 16, Q4 2014 

Diese aktuelle Publikation wirft einen blick auf die Kom-
men tare des vom IAsb veröffentlichten Diskussions papiers 
zu Macro Hedging, das bis Oktober 2014 kommentiert 
werden konnte. Des Weiteren wird detailliert auf Angaben 
zu nicht konsolidierten strukturierten unternehmen nach 
IFrs 12 Angaben zu Beteiligungen an anderen Unter
nehmen eingegangen. Auch der einfluss des IFrs 9 
Finanzinstrumente auf das regulatorische eigenkapital 
steht im Fokus.

bisher in dieser reihe erschienen:

DRS 20 – Umsetzungsanalyse

IFRS 15 –  Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden 

DRS 20 – Konzernlagebericht

IAS 19R –  Paradigmenwechsel in der Pensionsbilanzierung

IFRS 11 – Joint Arrangements

Paradigmenwechsel in der Leasingbilanzierung

accounting insights
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5 Ansprechpartner
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Für weitere Informationen oder rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
sprechen sie uns an.

dr. oliver beyhs
T +49 30 2068-4485
obeyhs@kpmg.com

yaman Pürsün
T +49 69 9587-4053
ypuersuen@kpmg.com

Prof. dr. bernd grottel
T +49 89 28644-5110
bgrottel@kpmg.com

haiko schmidt
T +49 40 32015-5688
haikoschmidt@kpmg.com

dr. Markus zeimes
T +49 211 475-8642
mzeimes@kpmg.com

dePartMent of Professional Practice

accounting centre  
of excellence /  
region ost

region Mitte

region sÜd

region nord

region west

dr. erhard kühne
T +49 30 2068-4373
ekuehne@kpmg.com

wolfgang laubach
T +49 30 2068-4663
wlaubach@kpmg.com

dr. hanne böckem
T +49 30 2068-4829
hboeckem@kpmg.com

dr. anne schurbohmebneth
T +49 30 2068-4929
aschurbohm@kpmg.com

ingo rahe
T +49 30 2068-4892
irahe@kpmg.com

robert speigel
T +49 711 9060-41629
rspeigel@kpmg.com

region sÜdwest
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